
 

 

 

 

 
 

Dies ist ein Platzhalter! 
 

Der Abrechnungsschein ist nur auf Nachfrage bei der DZVhÄ- 

Managementgesellschaft erhältlich. 
(aktuelles Muster vom 13.05.2020) 

 

 

 
 
 

Aus dem Pflichtenheft: 
 
 

1.3 Leistungserfassung per Eingabemaske 

 
Die Software muss die für die Leistungsabrechnung gemäß der Schnittstellenbeschreibung 

erforderlichen Informationen mittels einer geeigneten Eingabemaske erfassen. Leistungen werden 

jeweils pro Patient und Quartal (in Berufsausübungsgemeinschaften zusätzlich pro Arzt) erfasst. 

 

Die Eingabemaske kann sich optisch am Abrechnungsschein orientieren, soll aber ausschließlich der 

Erfassung dienen (keine Informationsfunktion). Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass 

Textbestandteile des Abrechnungsscheins, die erklärenden oder rechtlichen Charakter haben, nicht in 

die Eingabemaske übernommen werden. Dadurch soll die Notwendigkeit von Updates bzw. die 

Veränderung der Eingabemaske weitgehend vermieden werden. Im Rahmen der Nutzung des Online- 

Abrechnungsportals geben alle teilnehmenden Ärzte die zur ordnungsgemäßen Abrechnung 

erforderlichen Erklärungen ab, so dass derlei Funktionalitäten von der Software nicht abgebildet 

werden müssen. 

 

Anhang 3: Abrechnungsschein (nur auf individuelle Nachfrage erhältlich) 


